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Mich würde interessieren, wozu ich rechtlich verpflichtet bin. Nicht die angebliche Meinung
eines Therapeuten, den ich nicht kenne und mit dem ich selbst nie gesprochen habe.
Unabhängig davon, was hier für die Schülerin das Beste ist, wäre meine Priorität bei der
Geschichte, den Eltern keine Informationen vorzuenthalten, zu deren Weitergabe ich
möglicherweise verpflichtet wäre.

Ich würde es auf jeden Fall mit der Schulleitung besprechen.
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